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S E L B S T V E R P F L I C H T U N G
_____________________ 

Vorbemerkung: 

Die Private Krankenversicherung begrüßt und unterstützt Maßnahmen, die die 
Organspendebereitschaft in der Bevölkerung erhöhen und die Durchführung von Lebendor-
ganspenden (Organ- und Gewebespenden nach §§ 8 und 8a Transplantationsgesetz [TPG]) 
erleichtern. Organspender sollen keine Nachteile infolge der Lebendorganspende erleiden. 
Vor diesem Hintergrund verpflichtet sich die Private Krankenversicherung zu folgenden Leis-
tungen: 

1. Zuständigkeit der Privaten Krankenversicherung des Empfängers

Ist der Empfänger einer Organ- oder Gewebespende nach §§ 8 oder 8a TPG (Organ-
empfänger) privat versichert, trägt die Private Krankenversicherung nicht nur die Auf-
wendungen für die Behandlung beim Organempfänger selbst, sondern sie tritt auch für 
die Absicherung der beim Organspender anfallenden Aufwendungen ein. Seine Absi-
cherung wird einbezogen in den Versicherungsschutz des Organempfängers. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Organspender privat, gesetzlich oder nicht versichert ist. Die 
Absicherung des Organspenders ist Teil der medizinisch notwendigen Heilbehandlung 
des Organempfängers im Sinne des § 192 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz. 

2. Leistungen an den Organspender

Ausgehend von den vorgenannten Maßstäben für den Umfang des Versicherungsschut-
zes erbringt die Private Krankenversicherung zur Absicherung des Organspenders fol-
gende Leistungen, wenn der Organempfänger privat versichert ist: 

a) Im Hinblick auf die Vorbereitung der Lebendorganspende und die stationäre Auf-
nahme und Behandlung des Organspenders in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Organentnahme erstattet die Private Krankenversicherung des Organempfän-
gers die Kosten der ärztlichen Leistungen für den Organspender mit dem tariflichen
Erstattungssatz und dem sich aus der Gebührenordnung für Ärzte (ambulante Be-
handlung) sowie dem Krankenhausentgeltgesetz (stationäre Behandlung) ergeben-
den Umfang. Ergeben sich bei der Organentnahme unmittelbar Komplikationen,
werden diese ebenfalls in diesem Maße durch die Private Krankenversicherung des
Organempfängers erstattet.
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b) Zu den im unmittelbaren Zusammenhang mit der Organentnahme stehenden Kos-
ten beim Organspender gehören auch die Aufwendungen für eine etwaige aufgrund
der Organspende erforderliche ambulante oder stationäre Rehabilitationsbehand-
lung. Auch diese Aufwendungen werden daher von der Privaten Krankenversiche-
rung des Organempfängers übernommen, wenn die Rehabilitationsmaßnahme me-
dizinisch notwendig ist.

c) Weiterhin übernimmt die Private Krankenversicherung des Organempfängers die
Kosten der Nachbetreuung im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 1 TPG.

d) Angemessene Fahrt- und Reisekosten des Organspenders zum nächstgelegenen
geeigneten „Behandlungsort“ werden ebenfalls von der Privaten Krankenversiche-
rung des Organempfängers übernommen.

e) Die Private Krankenversicherung des Organempfängers stellt sicher, dass der
Organspender aufgrund der Lebendorganspende und der damit zusammenhängen-
den Einschränkungen der Verdienstmöglichkeiten, keine Nachteile erleidet. Die Pri-
vate Krankenversicherung erstattet daher unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der
Organbeschaffung dem Organspender auf entsprechenden Nachweis hin den tat-
sächlich erlittenen Verdienstausfall. Dem Organspender werden weiterhin die ge-
schuldeten Sozialversicherungsbeiträge für die Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung und die Krankenversicherung erstattet. Eine höhenmäßige oder zeitliche Be-
grenzung besteht hierfür nicht. Soweit der Organspender aufgrund eines Anspruchs
auf Entgeltgeltfortzahlung gegen seinen Arbeitgeber keinen Verdienstausfall erlei-
det, erstattet die Private Krankenversicherung anstelle des Verdienstausfalls dem
Arbeitgeber auf Antrag das fortgezahlte Arbeitsentgelt sowie die vom Arbeitgeber zu
tragenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur betrieblichen Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung.

f) Vom Organempfänger in der Privaten Krankenversicherung vereinbarte Selbstbe-
halte wirken sich nicht zu Lasten des Organspenders aus.
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